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Tagesordnungspunkt 
 
Bildung einer Einigungsstelle gemäß § 67 Landespersonalvertretungsgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (LPVG NRW) 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Einmaliger Ertrag:  0ú Jährlicher Ertrag: 0ú 

Einmaliger Aufwand: 0ú Jährlicher Aufwand: 0ú 

Pflichtaufgabe:   Ja        Nein Haushaltsmittel vorh.   Ja         Nein 

Ggf. Anmerkungen:  

  
 
 

Beschlussempfehlung der Verwaltung 

 
Der Rat wählt zum Vorsitzenden der Einigungsstelle Herrn Richter Dr. Daniel 
Faulenbach, Kreuzbergweg 5, 53115 Bonn und Herrn Rechtsanwalt Dr. Eberhard 
Baden, Koblenzer Str. 96, 53177 Bonn zum stellvertretenden Vorsitzenden.  
 
 

Begründung 

 
Gemäß § 67 LPVG NRW ist bei jeder obersten Dienstbehörde (Stadtrat) für die 
Dauer der Wahlperiode der Personalvertretung eine Einigungsstelle zu bilden. Sie 
besteht aus einer unparteiischen vorsitzenden Person, ihrer Stellvertreterin oder 
ihrem Stellvertreter und Beisitzerinnen und Beisitzern. 
Auf die vorsitzende Person der Einigungsstelle und deren Stellvertreterin oder 
Stellvertreter haben sich entsprechend § 67 LPVG NRW die oberste Dienstbehörde 
und die bei ihr bestehende Personalvertretung zu einigen. Da die neue Wahlperiode 
des Personalrates am 25.11.2020 begonnen hat, muss eine neue Einigungsstelle 
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gebildet werden. 
Für die Dauer der letzten Wahlperiode der Personalvertretung waren Herr Richter Dr. 
Daniel Faulenbach, Kreuzbergweg 5, 53115 Bonn zum Vorsitzenden sowie Herr 
Rechtsanwalt Dr. Eberhard Baden, Koblenzer Str. 96, 53177 Bonn zum 
stellvertretenden Vorsitzenden der Einigungsstelle bestellt. 
Im Rahmen der Novellierung des LPVG NRW wurde die Benennung der Beisitzer 
neu geregelt. Die Beisitzerinnen und Beisitzer werden für das jeweilige 
Einigungsstellenverfahren benannt. Die Bestellung erfolgt damit nur noch 
anlassbezogen und nicht wie bislang für die gesamte Amtsperiode des 
Personalrates. Dies ermöglicht eine sachkundige Besetzung der Einigungsstelle. Die 
zu benennenden Beisitzer müssen gemäß § 67 Abs. 1 LPVG NRW Beschäftigte im 
Geltungsbereich eines Personalvertretungsgesetzes sein. Die anlassbezogene 
Bestellung gilt nur für die Beisitzer. Die vorsitzende Person der Einigungsstelle und 
deren Stellvertreterin oder Stellvertreter werden weiterhin für die gesamte 
Wahlperiode bestellt. 
Im Einvernehmen mit dem Personalrat wird vorgeschlagen, Herrn Richter Dr. Daniel 
Faulenbach, Kreuzbergweg 5, 53115 Bonn zur vorsitzenden Person der 
Einigungsstelle und Herrn Rechtsanwalt Dr. Eberhard Baden, Koblenzer Str. 96, 
53177 Bonn zum stellvertretenden Vorsitzenden bestellt. Die Vorgenannten haben 
auf Befragen der Verwaltung hin dazu jeweils ihre Bereitschaft erklärt.  
 
 
 
 
 
 
 


